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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

1374K – BEWACHTE GARDEROBE 

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 1, Pkt. 2.2 sowie Art. 7, Pkt. 10.2 bis 10.4 AHVB auf 
Schadensersatzverpflichtungen wegen Beschädigung, Vernichtung, Verlust, Abhandenkommen oder Verwechslung von 
bewachten Sachen. 
Als bewachte Sachen gelten solche Sachen, die der Versicherungsnehmer oder jene Personen, die für ihn handeln gegen 
Bestätigung (Garderobeschein), ausschließlich zur Verwahrung übernommen haben und die sich in bewachten 
Garderoben befinden. Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, Vernichtung, Verlust, Abhandenkommen 
oder Verwechslung von Geld, Schecks, Wertpapieren und Kostbarkeiten (als solche gelten keinesfalls Kleidungsstücke).  

 
2. Als besondere Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß den Voraussetzungen und 

Begrenzungen des § 6 VersVG bewirkt, wird bestimmt: 
Der Versicherungsnehmer hat 
- dafür Sorge zu tragen, dass die Garderoben während des Betriebs ständig bewacht sind und nur vom 

Garderobenpersonal betreten werden können 
- im Fall des Verlusts, Abhandenkommens oder der Verwechslung einer Sache unverzüglich bei der zuständigen 

Sicherheitsbehörde Anzeige zu erstatten. 
 
3. Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme EUR 100.000,–. 
 
4. Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers beträgt in jedem Versicherungsfall EUR 100,–. 


